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heits- und Arbeitsschutzes sowie des Brandschutzes 
in den Produktionsgenossenschaften der Land
wirtschaft zu erlassen,

b) zu sichern, daß alle landwirtschaftlichen Hoch-, 
Fach- und Spezialschulen ein prüfungspflichtiges 
Lehrfach ..Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie 
Brandschutz“ in ihr Lehrprogramm aufnehmen.

§3

Bei den Produktionsleitungen der Landwirtschafts
räte ist ein Sicherheitsinspektor bzw. Sicherheitsbeauf
tragter zur Unterstützung des Produktionsleiters bei 
der Erfüllung seiner Pflichten auf dem Gebiet des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie des Brand
schutzes in den Produktionsgenossenschaften einzuset
zen und dem Produktionsleiter direkt zu unterstellen. 
Der Einsatz der Sicherheitsinspektoren hat im Rahmen 
des bestätigten Arbeitskräfteplanes und Lohnfonds zu 
erfolgen.

§4

Verantwortlichkeit für den Gesundheits- und 
Arbeitsschutz sowie für den Brandschutz in 

den Genossenschaften
(1) Die Vorsitzenden der landwirtschaftlichen und 

gärtnerischen Produktionsgenossenschaften, zwischen
genossenschal (liehen Einrichtungen und Produktions
genossenschaften werktätiger Fischer (nachstehend 
Genossenschaften genannt) sind für die Organisierung 
eines vorbildlichen Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
sowie Brandschutzes und für die ständige Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen aller Mitglieder und anderer 
in der Genossenschaft Beschäftigten (nachstehend Mit

glieder genannt) hinsichtlich des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes sowie des Brandschutzes persönlich ver
antwortlich.

(2) Die Brigadiere, Leiter der Arbeitsgruppen und an
dere für bestimmte Arbeitsbereiche Verantwortliche 
sind in den einzelnen Produktionsbereichen für den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie den Brandschutz 
persönlich verantwortlich. Für diese Personen gelten in 
ihrem Verantwortungsbereich alle in dieser Durchfüh
rungsverordnung enthaltenen Aufgaben und Pflichten 
des Vorsitzenden entsprechend.

(3) Die Mitgliederversammlung und der Vorstand der 
Genossenschaft haben zur Sicherung und Durchsetzung 
eines wirksamen Gesundheits- und Arbeitsschutzes so
wie Brandschutzes entsprechende Beschlüsse zu fassen.

Aufgaben des Vorsitzenden 
der Genossenschaft

§5

(1) Zur ständigen Verbesserung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes sowie des Brandschutzes hat der Vor
sitzende zu sichern, daß

a) bei der Organisierung des Arbeitsablaufcs die 
Erfordernisse des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
sowie des Brandschutzes, einschließlich der von der 
Genossenschaft zu treffenden Maßnahmen der 
Hygiene und des Seuchenschutzes, beachtet wer
den,

b) die Arbeitssicherheit der Arbeitsstätten, Betriebs
anlagen und -einrichtungen der Genossenschaft in 
den erforderlichen Zeitabständen geprüft und die 
Betriebsmittel so genutzt, instand gehalten und 
repariert werden, daß die Arbeitssicherheit in 
hohem Maße gewährleistet ist,

c) die Einrichtung und Inbetriebnahme von Belriebs- 
anlagen und -einrichtungen der Arbeitsschutz
inspektion, den für die Hygiene und Arbeits
hygiene zuständigen Inspektionen und dem Volks
polizeikreisamt, Abteilung Feuerwehr, mitgeteilt 
wird,

d) die Unfallgefahren und gesundheitsgefährdenden 
Einflüsse bei der Arbeit sowie Brandgefahren, ent
sprechend dem Stand der technischen und ökono
mischen Entwicklung, beseitigt bzw. gemindert 
werden,

e) bei unmittelbarer Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit der Mitglieder die Arbeit eingestellt 
wird,

f) die Arbeit mit hoher Wirksamkeit auf die weitere 
Steigerung der Arbeitsproduktivität systematisch 
erleichtert wird,

g) entsprechend den Bedingungen der jeweiligen 
Genossenschaft, geeignete Schonarbeitsplätze für 
vorübergehend nicht voll einsatzfähige Mitglieder 
und geeignete Arbeitsbedingungen für nur bedingt 
einsatzfähige Mitglieder geschaffen werden,

h) solche Arbeitsbedingungen für Frauen und Jugend
liche geschaffen werden, die ihrer körperlichen 
Konstitution entsprechen, den besonderen gesell
schaftlichen Schutz für die Frauen und Jugend
lichen ausdrücken und den gesetzlichen Vorschrif
ten entsprechen,

i) Arbeitsschutzmittel sowie Arbeitsschutz- und 
Hygienekleidung in ausreichender Menge und Qua
lität zur Verfügung steht und deren ständige Ver
wendungsfähigkeit sowie zweckentsprechende 
Nutzung stets gewährleistet ist.

(2) Der Vorsitzende hat zu gewährleisten, daß die 
Mitglieder auch die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer
tigkeiten besitzen, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
im Hinblick auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz 
sowie den Brandschutz erforderlich sind. Arbeiten an 
genossenschaftlichen Anlagen und Einrichtungen oder 
mit Arbeitsverfahren, die freigabe- bzw. überwachungs- 
pflichtig sind, dürfen nur von solchen Mitgliedern ver
richtet werden, die die in den Arbeitsschutzanordnun
gen bzw. Arbeitsschutz- und Brandschulzanordnungen 
geforderte Befähigung vor einem Organ der techni
schen Überwachung nachgewiesen haben.

§ 6

(1) Der Vorsitzende hat zu sichern, daß die Mitglie
der durch den Brigadier bzw. Leiter der Arbeitsgruppe 
vor der ersten Arbeitsaufnahme, der Veränderung 
der Bedingungen am Arbeitsplatz und mindestens 
vierteljährlich über die Pflichten im Gesundheils- und 
Arbeitsschutz sowie im Brandschutz belehrt werden. 
Einzelheiten hierzu regeln die Betriebsordnung und 
die dazu erlassenen Ordnungen der Genossenschaften.


